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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.11.1977

Norm

StGB §51 Abs2

Rechtssatz

Die Weisung "nach den Anweisungen des Erziehungsberechtigten" sich in einer bestimmten Form zu verhalten, ist

nicht zulässig, auch wenn der Erziehungsberechtigte darüber (gemäß § 148 ABGB durch Gerichtsbeschluß

korrigierbare) zu bestimmen hat.

Entscheidungstexte

13 Os 139/77
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